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Massenentlassung

Immer zunächst intern und
dann extern informieren
Die korrekte Durchführung einer Massenentlassung verlangt juristischen Sachverstand und kommuni-
katives Fingerspitzengefühl gleichermassen. Das gesetzlich vorgeschriebene Verfahren bei Massenent-
lassungen nicht oder nicht richtig durchgeführt, oder die Kommunikation über die beabsichtigte Mas-
senentlassung falsch betrieben, kann bewirken, dass das Unternehmen hohe Entschädigungszahlungen 
leisten muss. 

Brigitte Kraus

Massenentlassungen sind mehr als eine ar-
beitsrechtliche Sparmassnahme. Sie bewir-
ken einen grossen Einschnitt in ein Unter-
nehmen und verlangen neben der juristi-
schen Fachberatung eine gute interne und 
externe Kommunikation, die weit länger 
dauern wird als die Entlassungswelle an 
sich. Der vorliegende Fachbeitrag themati-
siert sowohl die rechtlichen Hauptaspekte 
einer Massenentlassung als auch die kom-
munikativen Komponenten dieser weitrei-
chenden Massnahme.

Nur in Kooperation

Eine Massenentlassung kann ein Arbeitge-
ber nie ganz alleine und ohne Beteiligung 
von Drittpersonen durchführen. Die Ge-
schäftsleitung tut daher gut daran, die Be-
legschaft und die kantonalen Behörden von 
Anfang an direkt zu informieren und diese 
nicht als Gegner, sondern als Partner zu be-
handeln. Es ist wichtig, sich diesen Grund-
gedanken immer wieder vor Augen zu füh-

ren, denn damit ist die richtige Kommuni-
kation schon beinahe vorgegeben. Werden 
kommunikative Fehler begangen, läuft das 
Unternehmen Gefahr, dass alle ausgespro-
chenen Kündigungen infolge Missbräuch-
lichkeit angefochten werden und im 
schlechtesten Fall für jeden gekündigten 
Mitarbeitenden zusätzlich bis zwei Monats-
gehälter als Strafentschädigung bezahlt 
werden müssen. Eigentlich unnötig zu er-
wähnen, dass gerade solche finanziellen Zu-
satzbelastungen ein Unternehmen in dieser 
Phase nicht tragen kann. 

Definition: Massenentlassung

Verschiedene Voraussetzungen müssen er-
füllt sein, damit eine Massenentlassung 
nach Art. 335d ff. OR vorliegt. Zunächst ein-
mal müssen Kündigungen des Arbeitgebers 
vorliegen, die er im Zeitraum von 30 Tagen 
ausspricht, ohne dass die Gründe für die 
Kündigungen mit der Person der betroffe-
nen Arbeitnehmenden zusammenhängen. 
Von Massenentlassungen spricht man über-
haupt erst ab einer Betriebsgrösse von 20 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wer we-
niger als 20 Personen im Betrieb beschäf-
tigt, muss die gesetzlichen Vorschriften der 
Massenentlassung nicht beachten. Ansons-
ten liegt eine Massenentlassung vor, wenn 
der Arbeitgeber innert 30 Kalendertagen 
Kündigungen ausspricht und zwar bei:

■■ mindestens 10 Arbeitnehmer in Betrieben 
zwischen 20 und 100 Arbeitnehmern,

■■ mindestens 10 Prozent der Arbeitnehmer 
in Betrieben mit mindestens 100 und we-
niger als 300 beschäftigten Arbeitnehmer, 

■■ mindestens 30 Arbeitnehmer in Betrieben 
von mindestens 300 Arbeitnehmern.

Arbeitsverhältnisse, die während der 30 
Tage durch Ablauf enden, sind grundsätz-
lich nicht einzurechnen, ebenso nicht Ar-
beitsverhältnisse, die durch Kündigung des 
Arbeitnehmenden enden. Auch Arbeitsver-
hältnisse, die durch Tod des Arbeitnehmen-
den oder durch ordentliche Pensionierung 
sowie durch fristlose Kündigung durch den 
Arbeitgeber enden, fallen nicht in den Be-
reich der Massenentlassung. Zuweilen be-
darf es einer genauen juristischen Abklä-
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rung, ob nun die rein zahlenmässige Vor-
aussetzung einer Massenentlassung vorliegt 
oder nicht. Das Gesetz stellt bei der Anzahl 
Beschäftigten auf die «in der Regel» be-
schäftigten Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen ab. Damit wollte der Gesetzgeber 
kurzfristige Schwankungen in der Beschäf-
tigtenzahl unberücksichtigt lassen. Speziell 
zu konsultieren sind auf das Unternehmen 
anwendbare Gesamtarbeitsverträge. Diese 
sehen nicht selten eigene Vorschriften vor 
(die zwischen den Sozialpartnern vertrag-
lich verhandelt wurden), die auf jeden Fall 
einzuhalten sind. 

Konsultation der Arbeitnehmer

Manch ein Betrieb hat sich bei der Durch-
führung einer Massenentlassung schon ge-
fragt, warum das Gesetz vorschreibt, dass 
ein offizielles Konsultationsverfahren durch-
zuführen ist, in welchem die Arbeitnehmer-
vertretung (ANV) – oder wo keine solche 
vorhanden ist, die Belegschaft als Gesamtes 
– die Gelegenheit erhalten, Vorschläge zur 
Verhinderung der Massenentlassung einzu-
reichen. Nicht selten nämlich endet ein Kon-
sultationsverfahren ohne jegliche Vorschlä-
ge der Arbeitnehmer, entweder, weil schlicht-
weg kein anderer Ausweg gesehen wird, oft 
aber auch infolge mangelnder Kompetenz 
oder infolge mangelnden Gemeinschafts- 
interesses. Mancherorts scheint einem das 
Konsultationsverfahren eine reine Farce zu 
sein, doch darf man keinesfalls der Versu-
chung unterliegen, dieses Verfahren abzu-
kürzen oder gar ganz auszulassen. Diese 
Hast könnte das Unternehmen allenfalls teu-
er zu stehen kommen. Das Konsultationsver-
fahren hat das grundsätzliche Ziel, Lösun-
gen zu finden, womit eine Massenentlas-
sung nicht nötig würde. Eine schriftliche 

Information des Arbeitgebers über die Grün-
de der beabsichtigten Massenentlassung, 
die Zahl der betroffenen Arbeitnehmenden, 
die Zahl der in der Regel Beschäftigten und 
den Zeitraum, in welchem die Kündigungen 
ausgesprochen werden sollen, bildet die Er-
öffnung des Konsultationsverfahrens. Sehr 

zu empfehlen ist die zusätzliche persönliche 
mündliche Information der Arbeitnehmerver-
tretung oder, wo eine solche fehlt, der Be-
legschaft. Wenn auf das Unternehmen ein 
Gesamtarbeitsvertrag (GAV) anwendbar ist, 
muss immer geprüft werden, welche Schritte 
aus dem GAV zu unternehmen sind, und die 
Gewerkschaftsvertreter sollten ebenfalls di-
rekt informiert werden.

Konsultationsverfahren

Das Verfahren der Massenentlassung kann 
verhindert werden, wenn sich beispielswei-
se die Kündigungen über einen längeren 
Zeitraum als die vorgesehenen 30 Kalen-
dertage erstrecken, oder wenn ein Teil der 
Kündigungen im Zusammenhang mit der 
Person des Arbeitnehmenden ausgespro-
chen wird, zum Beispiel wegen mangeln-
der Leistung oder schlechten Verhaltens. 
Werden aber solche Massnahmen ergrif-
fen, um lediglich die Vorschriften der Mas-
senentlassung zu umgehen, so liegt eine 
unzulässige Gesetzesumgehung vor. Abge-

Massenentlassung

Ab wann liegt eine Massenentlassung vor 
(Art. 335d OR)?
Gesetzesvorschriften der Massenentlassun-
gen gelten nur für Betriebe mit mehr als 20 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Massen-
entlassung liegt vor bei Arbeitgeberkündi-
gungen von:

■■ mindestens 10 Arbeitnehmer in Betrieben, 
die in der Regel mehr als 20 und weniger 
als 100 Arbeitnehmer beschäftigen;

■■ mindestens 10 Prozent der Arbeitnehmer 
in Betrieben, die in der Regel mindestens 
100 und weniger als 300 Arbeitnehmer 
beschäftigen;

■■ mindestens 30 Arbeitnehmer in Betrieben, 
die in der Regel mindestens 300 Arbeit-
nehmer beschäftigen.

Werden von der Arbeitnehmerschaft 
Vorschläge zur Verhinderung der 

Massenentlassung eingereicht, so hat 
der Betrieb diese ernsthaft zu prüfen.

▲
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sehen von der Dauer des Konsultationsver-
fahrens erscheinen die Rechtsvorschriften 
der Massenentlassung nicht als übermäs
sig. Die Tücke aber liegt – wie so oft – im 
Detail. Auf der einen Seite sollte sich die 
Geschäftsleitung bei der Prüfung einer 
Massenentlassung juristisch beraten las-
sen. Auf der anderen Seite muss der Betrieb 
aber unbedingt auf seine Kommunikation 
achten. Zu früh oder das Falsche gesagt, 
macht die juristisch fundierte Planung der 
Entlassungen nutzlos respektive das Unter-
nehmen kann zu hohen Entschädigungs-
zahlungen verklagt werden. So darf das 
Unternehmen vor oder während des Kon-
sultationsverfahrens nie von einer be-
schlossenen Massenentlassung sprechen. 
In dieser Phase des Massenentlassungsver-
fahrens darf das Unternehmen in seiner ex-
ternen (aber auch in der internen) Kommu-
nikation lediglich verlauten, dass es die 
Massnahme einer Massenentlassung prüft 
und dass dazu die Arbeitnehmerschaft in 
einem Konsultationsverfahren aufgefordert 
ist, Stellung zu beziehen. Es ist also unbe-
dingt erforderlich, dass die Kommunikation 
– und zwar sowohl die interne als auch die 
externe – mit den juristischen Schritten ab-
geglichen wird und umgekehrt. 

Vergeblich sucht man im Gesetz nach der 
Bestimmung, wie lange der Belegschaft für 
das Einreichen der Vorschläge Zeit gegeben 
werden muss. Hierzu gibt es verschiedene 
Lehrmeinungen und nur wenige, nicht all-
gemeingültige Gerichtsentscheide. Es 
kommt, wie so oft in Rechtsfragen, auf den 
Einzelfall an. Ein Betrieb ist aber gut bera-
ten, wenn er der Belegschaft zwischen fünf 
und zehn Arbeitstagen Zeit lässt. Das heisst 
aber nicht, dass diese Zeit nicht auch mal 
unterschritten werden kann. Werden von 
der Arbeitnehmerschaft Vorschläge zur Ver-

hinderung der Massenentlassung einge-
reicht, so hat der Betrieb diese ernsthaft zu 
prüfen. Es reicht nicht, diese einfach entge-
genzunehmen; der Arbeitgeber muss sich 
schon mit den Vorschlägen auseinanderset-
zen. Danach darf er aber den Entscheid, ob 
die Massenentlassung durchgeführt werden 
soll oder nicht, alleine fällen, ohne dass die 
Belegschaft ein Mitbestimmungsrecht hät-
te. Die Beratungen zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer und allenfalls auch mit 
den Gewerkschaften können durchaus 
mündlich erfolgen. Zur Beweissicherung 

Checkliste

Kommunikation bei Massenentlassung

Darauf ist in der Kommunikation bei Massen-
entlassung besonders zu achten:

■■ Immer zunächst intern und dann extern in-
formieren.

■■ Arbeitnehmervertretung und Gewerkschaf-
ten (wo vorhanden) vorab informieren.

■■ Externe Kommunikation der internen gleich 
anschliessen (Medien sollen vom Unterneh-
men und nicht von der Belegschaft von der 
Massenentlassung erfahren!).

■■ Enge Medienvertreter persönlich informie-
ren.

■■ Solange das Konsultationsverfahren nicht 
abgeschlossen ist, auf keinen Fall von einem 
Beschluss einer Massenentlassung sprechen 
(zum Beispiel gegenüber Medienvertretern), 
sondern lediglich von einer Absicht, diese 
Massnahme zu prüfen.

■■ Sich stets bewusst sein, dass die angekün-
digte Massenentlassung ein öffentliches In-
teresse weckt.

■■ Die Kommunikationsregeln und die Verant-
wortlichkeiten in der Kommunikation nach 
innen und aussen vorweg klar regeln.

Ablauf einer Massenentlassung

5 bis 10
Arbeitstage
Zeit geben

Absicht

– �Konkrete Absicht 
des Arbeitgebers, 
eine Massenent-
lassung durchzu-
führen

– �An die Arbeitneh-
mervertretung 
(ANV) resp. an alle 
Arbeitnehmenden

– �Kopie an kantona-
les Arbeitsamt

– �Externe Informa- 
tion, dass Mas-
senentlassung ge-
prüft wird

– �Schriftliche Infor-
mation durch den 
Arbeitgeber 

– �Gleichzeitig auch 
mündlich mit ANV, 
evt. Gewerkschaf-
ten, AG

– �Verhandlungen 
mündlich führen 
und mit einem 
schriftlichen Pro-
tokoll festhalten

– �Vorschläge der Ar-
beitnehmer ernst-
haft prüfen

– �Entscheidungsfin-
dung obliegt allein 
dem Arbeitgeber

– �Mitteilung über 
Entscheid intern

– �Information an  
kantonales Ar-
beitsamt

– Externe Information

– �Allenfalls Sozial-
plan ausarbeiten

– �Arbeitsverhältnisse 
beenden

– �Gleichzeitig Kom-
munikation an 
verbleibende AN 
hochhalten

Information Eröffnung Konsulta- 
tionsverfahren

Abschluss Konsulta- 
tionsverfahren

Aussprechung der
Kündigung
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sollte aber unbedingt ein schriftliches Pro-
tokoll der Sitzungen geführt werden. Das 
kantonale Arbeitsamt wird, wie schon bei 
der Absichtserklärung, über das Ergebnis 
des Konsultationsverfahrens schriftlich in-
formiert.

Der Sozialplan

Das Schweizer Arbeitsrecht spricht in kei-
ner Bestimmung von einem Sozialplan, und 
dennoch ist dieser Begriff im schweizeri-
schen Wirtschaftsalltag mehr als geläufig. 
Sozialpläne sind einerseits oft in Gesamt-
arbeitsverträgen vorgesehen oder werden 
anderseits infolge des Verantwortungsge-
fühls eines Arbeitgebers rein freiwillig an-
erboten. Das Schweizer Arbeitsrecht sieht 
ebenfalls nicht vor, dass bei einer Massen-
entlassung besondere Abfindungen und 

Entschädigungen zu zahlen sind. Und den-
noch finden sich viele freiwillige Angebote 
und Verträge mit Sozialpartnern, die finan-
zielle Entschädigungen regeln, wie zum 
Beispiel Austrittsabfindungen, Durchhalte-
prämien, Härtefallklauseln und vorzeitige 
Pensionierungen. Ein juristischer Knack-
punkt bildet bei einem Sozialplan immer 

die Umschreibung des Geltungsbereichs. Es 
ist hier darauf zu achten, dass wirklich nur 
Personen in den Genuss der Ansprüche 
kommen, die auch tatsächlich von der Mas-
senentlassung betroffen sind. Bei aller Kon-
zentration auf die ausscheidenden Mitar-
beitenden sollte sich der Betrieb aber vor 
allem um die verbleibenden Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter kümmern. Denn sie 
sind es, die das Unternehmen weiterbrin-
gen und die das Image des Unternehmens 
prägen. 

Porträt

Brigitte Kraus ist Inhaberin der Agentur Kon-
zis in Zürich. Die Agentur vereint Arbeitsrecht 
und Kommunikation und richtet sich an Un-
ternehmen für die aktive juristische und kom-
munikative Begleitung bei betrieblichen Ver-
änderungsprozessen mit personalrechtlichen 
Folgen. Brigitte Kraus ist Juristin und ausge-
bildete Fachperson für Unternehmenskommu-
nikation und war während vieler Jahre am Be-
zirksgericht Zürich als Arbeitsrichterin tätig.

Kontakt

Brigitte Kraus-Meier 
lic. iur., Executive Master CCM, Inhaberin

Konzis
Recht und Kommunikation 

Wilfriedstrasse 12, 8032 Zürich 
Tel. 044 380 66 80

info@konzis.ch
www.konzis.ch
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